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In einer globalisierten Weltwirtschaft ge-
hören grenzüberschreitende Kaufverträge 
zum Alltag vieler Unternehmen – insbe-
sondere in exportorientierten Volkswirt-
schaften wie der deutschen. Die zugehöri-
gen globalen Handelsvolumina sind (außer 
in den Jahren der Finanzkrise 2008/2009) 
in den letzten zehn Jahren kontinuierlich 
gestiegen.1) Parallel zu den Volumina des 
Handels sind die der zugehörigen Handels-
finanzierungen – auf zuletzt 18 Billionen 
US-Dollar (2014) – gewachsen.2) Entspre-
chend bedeutsam ist die Bewältigung der 
in diesen Finanz- beziehungsweise Ge-
schäftsbeziehungen enthaltenen Risiken. 
Im grenzüberschreitenden Tauschverkehr 
müssen dabei Unterschiede in den zugrun-
de liegenden Rechtsordnungen und -auf-
fassungen der Kontraktpartner berück-
sichtigt werden. Die hieraus resultierenden 
Unsicherheiten treten neben die in allen 
Vertragsbeziehungen enthaltenen, wie Kre-
dit-, Marktpreis- oder Liquiditätsrisiken. 
Die charakteristische Risikoexposition im 
Cross-Border-Geschäft hat die Marktteil-
nehmer im Laufe der Zeit zur Entwicklung 
spezieller Lösungen angereizt, um die er-
kannten Risiken sinnvoll zu managen. Be-
sondere Beachtung haben die zwischen 
Importeur und Exporteur entstehenden 
Kredit- und Liquiditätsrisiken gefunden.3)

Exporteur und Importeur mit 
unterschiedlichen Interessen

Der Exporteur ist an der Werthaltigkeit 
seiner Forderung interessiert. Insbesondere 
will er die vereinbarten Zahlungen voll-
ständig und fristgerecht erhalten und nach 
dem Warenversand möglichst keine Risiken 
mehr tragen. Der Importeur möchte die 
Ware wie spezifiziert, insbesondere fristge-
recht, vollständig und in der vereinbarten 
Qualität erhalten – und möglichst erst 
dann seine Zahlung leisten, wenn er sich 
dessen versichert hat. Daraus resultieren 

unterschiedliche Interessen bezüglich des 
Zahlungszeitpunktes: Der Importeur prä-
feriert ein ausgedehntes Zahlungsziel, um 
die Leistung des Exporteurs möglichst er-
schöpfend prüfen und möglichst lange mit 
den liquiden Mitteln  operieren zu können, 
die er transferieren muss. Dem entgegen 
steht das Interesse des Exporteurs an einer 
zeitnahen oder sogar vorgezogenen Zah-
lung des vereinbarten Betrages, den er 
 unter Umständen  bereits für Beschaffung 
oder Produktion benötigt.

Eine Auflösung dieses Zielkonflikts ist mit-
hilfe spezieller Angebote von Banken mög-
lich, die von den Partnern des Ursprungs-
vertrages als Intermediäre involviert 
 werden. Je nach Ausprägung der Finanzie-
rungs- und Absicherungsbedürfnisse wird 
aus dem existierenden Möglichkeitsbereich 
fallspezifisch anhand der konkreten Risiko-
situation und unter Abwägung der Kosten 
und Nutzen des jeweiligen Instrumentes 

ausgewählt. Zwar spielen von Banken offe-
rierte Akkreditiv-Produkte eine wichtige 
Rolle, doch kommen sie nur in zirka 15 bis 
20 Prozent der Außenhandelsgeschäfte zum 
Einsatz, womit rund 80 Prozent der interna-
tionalen Handelsgeschäfte ohne eine Zah-
lungsabsicherung durch Bankprodukte ge-
gen offene Rechnung abgewickelt werden.4) 

Eine in diesem Kontext bedeutsame 
Finanz innovation repräsentiert die Bank 
Payment Obligation (BPO), die auch als 
elektronische Variante des traditionellen 
Akkreditivs5) bezeichnet wird. Nachfolgend 
werden daher beide Varianten der Zah-
lungs- und Risikosteuerung im Außenhan-
del verglichen, um zu beurteilen, ob BPOs 
das Potenzial haben, Umwälzungen der 
traditionellen Präferenzen und Marktpro-
zesse hervorzurufen. 

Akkreditiv

Im Allgemeinen wird unter einem Akkredi-
tiv das abstrakte (vom zugrunde liegenden 
Kaufvertrag losgelöste) Zahlungsverspre-
chen einer Bank verstanden, im Auftrag, 
für Rechnung und gemäß Weisung ihres 
Auftraggebers (des Akkreditivstellers), ei-
nem begünstigten Dritten  einen Betrag 
aus dem Guthaben des Akkreditivstellers 
zur Verfügung zu stellen.6) Infolge der 
 Abstraktheit hat das Akkreditiv für den 
 begünstigten Dritten eine Sicherungswir-
kung, da sich durch das Zahlungsverspre-
chen der Bank seine Forderungs risiken 
reduzieren. Die Entstehung dieser Kon-
traktform ist nicht eindeutig zu da tieren, 
insbesondere aufgrund der engen Ver-
wandtschaft zum Wechsel, dürfte sich je-
doch bereits vor Christus vollzogen ha-
ben.7) Nach den beteiligten Akteuren sowie 
der Verteilung von Rechten und Pflichten 
auf dieselben können verschiedene Ak-
kreditiv-Varianten unterschieden werden8), 
wie die nachfolgende Tabelle illustriert.
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Erstellung eines Datenstandards schwierig 
machen oder teuer werden lassen. (Red.)

ZKW24_1225_1230_Horsch_Oehmischen_AK.indd   31 09.12.2016   14:14:02



Bank Payment Obligation: Ergänzung oder Verdrängung des Akkreditivs?

1226  / S. 32 · 24 / 2016 Kreditwesen

des Importeurs zugunsten des Exporteurs 
einen Wechsel akzeptiert. In diesem Fall 
eröffnen sich dem Exporteur weitere Fi-
nanzierungsoptionen (Diskontkredit). Ana-
log könnte er im Rahmen von Factoring- 
beziehungsweise Forfaitierungskontrakten 
die (diskontierte) Forderung aus dem Ak-
kreditiv verkaufen, um bereits vor dem 
 Fälligwerden eine Einzahlung zu erzielen. 
Beim LoC kann der Exporteur analog den 
akzeptierten Wechsel in Verbindung mit 
den Dokumenten einer Bank zum Ankauf 
anbieten.12) Da Akkreditive Banken als 
Schuldner und mithin geringe Ausfall-
wahrscheinlichkeiten haben13), sind sie in 
der Regel gut handelbar. Gleichzeitig wird 
im Rahmen dieser Variante die zentrale 
Rolle der transaktionsspezifischen Doku-
mente deutlich: Diese werden beim Akkre-
ditiv vom Exporteur zu seiner Bank, von 
dieser zur Akkreditivbank und von dieser 
letztlich zum Importeur transferiert und 
anlässlich jeder dieser Transaktionen ge-
prüft. Die durch die Mehrzahl von Prü-

fungsschritten bedingte Reduzierung von 
Unsicherheiten ist indes nicht (transak-
tions-)kostenfrei zu haben. Exakt hier setzt 
die Finanzinnovation der BPO an.

Bank Payment Obligation 
(Bankzahlungsverpflichtung)

Eine Alternative zu traditionellen Akkredi-
tivlösungen stellen die seit 2008 auf dem 
Markt befindlichen und seit 2013 standar-
disierten Bank Payment Ob ligations (BPOs) 
dar. Dabei handelt es sich wie bei Akkrediti-
ven um eine unwiderrufliche, abstrakte, 
aber konditionale Zahlungsverpflichtung 
über einen genau bestimmten Betrag zu ei-
nem bestimmten Datum – eingegangen von 
der Bank eines Käufers (Importeurs) gegen-
über der Bank des Verkäufers (Exporteurs) 
und bedingt durch das Vorliegen bestimm-
ter Voraussetzungen gemäß einer dafür ge-
schaffenen elektronischen Plattform.14) Im 
Gegensatz zu Akkreditiven bezieht sich eine 
BPO allerdings ausschließlich auf die Inter-
aktion zwischen den involvierten Banken. 
Das Verhältnis zwischen Kunde und Bank ist 
demgegenüber durch separate Verträge zu 
regeln. Zudem wird die Zahlungsverpflich-
tung nicht durch die Einreichung vertrags-
konformer Dokumente, sondern durch den 
Transfer vereinbarungsgemäßer Daten be-
gründet. Der Ablauf einer Transaktion im 
Außenhandel unter Vereinbarung einer BPO 
gestaltet sich idealtypisch wie in der Abbil-
dung 2 dargestellt.

Analog zum Akkreditiv steht am Anfang der 
Abschluss des Handelsgeschäftes zwischen 

Abbildung 1: Idealtypische Akkreditivstruktur
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Quellen:  Eigene Darstellung, vgl. analog u.a. Häberle (2000), S. 7; Perridon/Steiner/Rathgeber (2012), S. 471

Für den Außenhandel sind primär Doku-
mentenakkreditive relevant,9) welche typi-
scherweise dem in Abbildung 1 gezeigten 
Ablaufschema folgen. Eine bedeutsame Va-
riation des klassischen Akkreditivs repräsen-
tieren Letters of Credit (LoC).10) Vom tradi-
tionellen Akkreditiv unterscheiden sie sich 
dadurch, dass Anspruchsbegünstigter nicht 
die Bank des Exporteurs, sondern der Ex-
porteur selbst ist. Dieser hat daher die 
Möglichkeit, den LoC samt Versanddoku-
mente einer Bank anzubieten (wobei es sich 
um die garantierende Bank handeln kann, 
aber nicht muss). Auch an dem hierdurch 
entstehenden Diskontkredit zeigt sich die 
enge Verwandtschaft zwischen LoC und 
Wechsel.

Akkreditive können je nach Ausgestaltung 
diverse Sicherungs- und Finanzierungs-
funktionen im Außenhandelsgeschäft 
 ausüben: Der Käufer mindert durch die 
Vorlage von Waren beziehungsweise Lie-
ferdokumenten die Unsicherheit in Bezug 
auf Qualität und Quantität der Ware. Der 
Verkäufer wiederum sichert sich über das 
abstrakte Zahlungsversprechen der Akkre-
ditivbank zusätzlich gegen verzögerte oder 
sogar ausfallende Zahlungen des Impor-
teurs ab. Sicherheit ist dabei nicht herstell-
bar, da es auch der Akkreditivbank am 
Wollen oder Können mangeln könnte, 
nicht zuletzt infolge einer Insolvenz.11) Ne-
ben diesen Sicherungs- haben Akkreditive 
auch Finanzierungswirkungen: In der Re-
gel verbessern sie die Liquiditätssituation 
des Exporteurs, da er bereits nach der Ein-
reichung der geforderten Dokumente und 
deren Prüfung, mit Versand der Ware, be-
zahlt wird. Der Importeur erhält eine Kre-
ditleihe seiner Akkreditivbank, sofern er 
den Akkreditierungsbetrag noch nicht bei 
Eröffnung bereitstellen muss. 

Ökonomisch vergleichbar sind Konstrukti-
onen, in deren Rahmen die Akkreditivbank 

ZKW24_1225_1230_Horsch_Oehmischen_AK.indd   32 09.12.2016   14:14:03



Kreditwesen 24 / 2016 · S. 33 / 1227

Verkäufer (Exporteur) und Käufer (Impor-
teur) (1). Dabei wird die BPO als Zahlungs-/
Sicherungsbedingung vereinbart. Im nächs-
ten Schritt beauftragt der Importeur seine 
Bank mit der Durchführung der BPO (2). Ist 
diese damit einverstanden, leiten Exporteur 
und Importeur die Auftragsdaten an ihre 
jeweiligen Banken weiter (3). Sodann lädt 
die Bank des Importeurs (sogenannte Ob-
ligor Bank) die für die Zahlung per BPO er-
forderlichen Daten gemäß der geltenden 
Standards auf eine spezielle Abstimmungs-
plattform (Transaction Matching Applica-
tion, TMA) hoch (4). 

Diese Daten dienen zum einen zur Einrich-
tung der sogenannten Baseline15), zum an-
deren wird – möglicherweise zeitversetzt – 
das BPO-Segment hochgeladen, welches 
für das Zustandekommen der Zahlungsver-
pflichtung erforderlich ist. Unabhängig 
von der Einrichtung der Baseline erfolgt 
der Risikotransfer vom Importeur auf seine 
Bank erst mit Einrichtung des BPO-Seg-
ments, spätestens aber bis zur Verschif-
fung der Ware.16) Die TMA übermittelt eine 
Bestätigung des Dateneingangs mit einem 
Protokoll der hochgeladenen Daten an die 
Bank des Exporteurs (5), welcher diese auf 
Richtigkeit prüft und seinerseits eine Be-
stätigung an die TMA sendet (6). Stimmen 
die hochgeladenen Daten überein (match), 
ist die Einrichtung der Baseline abge-
schlossen und es besteht eine unwiderruf-
liche Zahlungsverpflichtung der Obligor 
Bank gegenüber der Recipient Bank, sofern 
nicht die Zulieferung weiterer Daten als 
erforderlich vereinbart worden war. 

Von der BaFin überprüft

Es folgt der Warenversand vonseiten des 
Exporteurs (7). Nachdem er seine Bank hie-
rüber informiert hat, lädt diese die ent-
sprechenden Daten ebenfalls auf die TMA 
hoch (8). Dieses Dataset enthält unter an-
derem Transport- und Versicherungsde-
tails.17) Ein Upload der zugehörigen Origi-
naldokumente ist nicht erforderlich. Die 
hochgeladenen werden seitens der TMA 
automatisch auf Übereinstimmung mit den 
vorausgesetzten Daten der Baseline für  
die Zahlungsauslösung abgeglichen. Beide 
Banken erhalten darüber einen automa-
tisch erstellten Bericht. Stimmen Dataset 
und Baseline überein, so entsteht aufgrund 
dieses Data Match eine Zahlungsverpflich-
tung der Obligor Bank gegenüber der 
 Recipient Bank (9).18) Zuletzt erfolgen der 
Versand der Dokumente (10) sowie die Zah-

lung. Im Rahmen einer BPO wird diese zwi-
schen den beiden involvierten Banken ab-
gewickelt, welche die Zahlung wiederum 
den bei ihnen geführten Konten von Im-
porteur und Exporteur belasten bezie-
hungsweise gutschreiben. Anhand dieser 
idealtypischen Prozesse zeigen sich bereits 
strukturelle Gemeinsamkeiten ebenso wie 
Unterschiede zwischen Akkreditiv/LoC ei-
nerseits und BPOs andererseits.

Um an einer BPO-Transaktion mitzuwirken, 
muss eine Bank bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen, die vonseiten des TMA-Pro viders 
und der BaFin formuliert und über- 
prüft werden. Neben einem BPO-spezifi-
schen Konzept gehören hierzu bestimmte 
aufbau- und ablauforganisatorische Struk-
turen, die Schulung ausgewählter Mit-
arbeiter19) – und das Entrichten einer Nut-
zungsprovision an den TMA-Provider.

Entwicklung des Marktes für BPOs

Um eine realistische Alternative zu Akkre-
ditiven/LoC darstellen zu können, ist das 
Vorhandensein eines Marktes für BPO un-
erlässlich. Dieser wird im Wesentlichen von 
Marktprozessen gebildet, die sich im Rah-
men von bestimmten Marktstrukturen und 
-regeln vollziehen.20) Zu letzteren zählen 

neben geschriebenem Recht auch Handels-
bräuche, die sich aus der Gesamtheit der 
Handlungen der Marktteilnehmer heraus 
im Zeitverlauf entwickeln. 

BPOs sind ein junges Instrument, der Markt 
befindet sich daher in einem frühen 
Entwicklungssta dium: BPOs wurden von der 
Interna tional Chamber of Commerce (ICC) 
und SWIFT gemeinsam entwickelt. Im Jahre 
2007 ging die erste TMA der SWIFT in Be-
trieb, im Jahr darauf wurde die erste BPO-
gestützte Transaktion abge wickelt. Ein ent-
scheidender (Fort-)Schritt erfolgte im Jahre 
2013 mit der Vorlage der URBPO (Uniform 
Rules for Bank Payment Obligations) als 
Rechtsgrundlage für BPOs: Dieser Markt-
regel-Standard ist vergleichbar mit den 
ERA für Akkreditive21) und soll für alle 
Transaktionen gelten, die der  Abgrenzung 
der URBPO entsprechen und diese nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen haben. Auf 
diese Weise sollen die Un sicherheiten redu-
ziert werden, die sich für die Beteiligten bis 
dato aus dem Fehlen von Erfahrungswer-
ten mit diesem Finanzinstrument ergeben.

Entscheidende Institutionen, die im Rah-
men der URBPO agieren, sind die BPO-
Plattformen (TMAs) sowie die Banken, 
 welche zur Nutzung solcher Plattformen 

Abbildung 2: Idealtypische BPO-Struktur
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ICC (2014b), S. 7; v. Bernstorff (2014), S. 36; SWIFT (2012), S. 15 f.
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befähigt sind. Die Abbildung 3 zeigt exem-
plarisch die globale Verteilung der Banken, 
welche die TSU (Trade Service Utility), die 
weitverbreitetste TMA von der SWIFT, nut-
zen dürfen und können. 

Bis Juni des Jahres 2013 hatten zirka 50 
Banken die BPO als innovatives Instrument 
in ihr Portfolio aufgenommen.22) Im Jahre 
2015 nutzten bereits über 150 Banken in 
47 verschiedenen Ländern BPOs.23) Bis Mit-
te des Jahres 2016 ist die Zahl auf 194 
Banken aus 51 verschiedenen Ländern an-
gestiegen, welche BPOs über die Plattform 
TSU ausführen können.24) Auch aufseiten 
der Bankkunden stieg das Interesse an 
BPOs, zuletzt laut einer Umfrage der ICC 
im Jahr 2015 um über 20 Prozent.25) Zu-
sammen mit dem Anstieg der Volumina 
des Welthandels und der Handelsfinanzie-

rungen ist von hierher ein weiteres Wachs-
tum des Marktes für BPO zu erwarten. 
Auffällig ist, dass bestimmte Regionen nur 
durch vereinzelte Banken oder aktuell 
noch nicht auf eine TMA zugreifen kön-
nen. Eine Absicherung des Außenhandels 
durch BPO ist beim Handel in diesen Re-
gionen folglich aktuell nicht möglich. 

Sicherungs- und 
Finanzierungsfunktionen von BPOs

Analog den traditionellen Akkreditivkon-
struktionen lassen sich auch mit BPOs 
wirtschaftliche und politische Risiken im 
Rahmen des unwiderruflichen Zahlungs-
versprechens auf die Obligor Bank transfe-
rieren. Abhängig vom genauen Zeitpunkt 
des Entstehens der Zahlungsverpflichtung 
(per Einrichtung des BPO-Segments) kann 

der Exporteur im Rahmen einer BPO Fabri-
kations-, Liefer- und Forderungsrisiken ge-
gen eine entsprechende Provision auf die 
Obligor Bank übertragen.26) Die Absiche-
rung des wirtschaftlichen Forderungsrisi-
kos des Exporteurs ist obligatorisch: Indem 
die Obligor Bank die Zahlungsverpflich-
tung an die Recipient Bank übernimmt, 
welche die Zahlung an den Exporteur wei-
terleitet, trägt sie die Risiken verzögerter 
oder sogar ausfallender Zahlungen des Im-
porteurs (den sie daher einer Kreditwür-
digkeitsprüfung unterziehen wird).

Auch die Absicherung von politischen Risi-
ken sowie des Delkredererisikos der Obligor 
Bank kann durch Ankaufzusagen vorab 
vereinbart werden. Diese Analogie zur Be-
stätigung eines Akkreditivs erfordert aller-
dings einen separaten Vertrag zwischen 
Recipient Bank und Exporteur ergänzend 
zur eigentlichen BPO.27) Die Verteilung der 
Risiken und die entsprechenden Provisio-
nen sind in Abbildung 4 dargestellt.

Es wird ersichtlich, dass der Exporteur nie 
die volle Zahlung erhält, da stets eine 
 Risikoprämie für die Obligor Bank anfällt. 
Diese Prämie ist vonseiten des Exporteurs 
entsprechend zu antizipieren (und gegebe-
nenfalls im Verkaufspreis für den Importeur 
zu berücksichtigen), wobei sie aufgrund 
der standardisierten und automatisierten 
Abwicklung einer BPO geringer ausfällt als 
bei Akkreditiven. Inwieweit die BPO für den 
Exporteur eine Finanzierungsfunktion er-
füllt, hängt von ihrer Ausgestaltung als 
Pre- oder Post-Shipment-Kontrakt ab. Die 
Abbildung 5 veranschaulicht die verschie-
denen Finanzierungszeiträume hierzu.

Pre- und Post-Shipment-Finanzierung

Bei einer Pre-Shipment-Finanzierung er-
folgt die Finanzierung des Exporteurs 
durch die Bank bereits unmittelbar nach 
der Erstellung der Baseline. Basierend auf 
einem Vertrag mit der Bank über die Vor-
finanzierung des BPO-Betrages kann der 
Exporteur seine Beschaffung oder Produk-
tion ohne Rückgriff auf andere Finanzie-
rungsquellen finanzieren. In Ermangelung 
einer formalen Zahlungsverpflichtung zu 
diesem Zeitpunkt ist diese Variante aller-
dings mit höheren Risiken für die Recipient 
Bank und folgerichtig mit höheren Kosten 
für den Exporteur verbunden.28) 

Bei einer Post-Shipment-Finanzierung wird 
die Finanzierung erst nach dem Beste- 

Abbildung 4: Risikoverteilung und Mittelfluss bei einer BPO

Abbildung 3: Banken mit Zugang zur TSU

Importeur
(Auftraggeber)

Exporteur
(Begünstigter)

Bank des Exporteurs
(Recipient Bank)

Zahlung (100
%

)

Zahlung (95
%

) und
gegebenenfalls Ankaufzusage

Bank des Importeurs
(Obligor Bank)

Risiko der
Nichtzahlung/

verspäteten Zahlung
des Importeurs

Bei Ankaufzusage
Delkredererisiko
der Obligor Bank

Zahlung (98
%

)

Fabrikations-/
Lieferrisiko bei
Pre-Shipment-
Finanzierung

Risiko- und
Aufwandsabschlag

Risiko- und
Aufwandsabschlag

Quelle: SWIFT (2015), S. 21

Quelle: Eigene Darstellung 

ZKW24_1225_1230_Horsch_Oehmischen_AK.indd   34 09.12.2016   14:14:03



Kreditwesen 24 / 2016 · S. 35 / 1229

hen der Zahlungsverpflichtung (ausgelöst 
durch übereinstimmende Daten auf der 
TMA) und der Vereinbarung des Zahlungs-
ziels vorgenommen. Aufgrund der gerin-
geren Risikoexposition der Recipient Bank, 
die durch das Bestehen der Zahlungsver-
pflichtung einen Anspruch gegen die Ob-
ligor Bank besitzt, fallen hier geringere Fi-
nanzierungskosten für den Exporteur an.29) 

Aufseiten des Importeurs besteht ähnlich 
zum Akkreditiv die Möglichkeit, einen Fi-
nanzierungseffekt durch Vereinbarung 
 eines längeren Zahlungsziels zu erreichen: 
Dabei zahlt die Obligor Bank vereinba-
rungsgemäß an die Recipient Bank, fordert 
diesen Betrag aber erst zeitverzögert vom 
Importeur ein.30) 

Traditionelles Akkreditiv und BPO  
im Vergleich

Einsatzbereich und Marktpotenzial von 
BPOs im Bereich des Außenhandels lassen 
sich anhand eines Abgleiches von Vor- und 
Nachteilen mit Akkreditiv lösungen einord-
nen. Aus Sicht der Be teiligten bietet die 
BPO die folgenden  Vorteile31), welche sich 
vor allem für den Exporteur manifestieren:

– Daten statt Dokumente: Es müssen keine 
neuen Dokumente mehr erstellt werden, 
um die Zahlungsverpflichtung auszulösen. 
Es reicht der Upload der bestehenden aus, 
welcher auch automatisiert erfolgen kann.

– Objektivierung: BPOs versprechen TMA-
bedingt einen objektiven Datenabgleich.

– Standardisierung: Der Einsatz von har-
monisierten Datenmasken unterstützt eine 
Standardisierung der Daten und beugt 
nicht konformen Daten vor. Dadurch redu-
ziert sich der Aufwand für die Informa-
tionsbereitstellung beim Exporteur.

– Bankseitige Transaktionskosten: Weiter-
hin verringert die automatische Abwick-
lung der BPO den Zeit- und Personalauf-
wand der involvierten Banken, sodass die 
Abwicklung für den Exporteur gegenüber 
dem Akkreditiv günstiger ausfällt (und 
 einen wirtschaftlichen Einsatz von BPOs 
bereits bei kleineren Volumina beziehungs-
weise Margen ermöglicht).

– Geschwindigkeit: Schließlich ist bei der 
BPO eine kürzere Zeit von der Eröffnung 
bis zur Zahlung zu erwarten, da keine hän-
dische Dokumentenprüfung erfolgt und 

werden, woraus sich neue Varianten des 
opera tionellen Risikos ergeben (zum Bei-
spiel  Falschübermittlung oder Fälschung 
dieser Datenpakete).

– Individualisierung: Akkreditive sind auf-
grund der händischen Dokumenten prüfung 
auch für komplexe und mit Bandbreiten-/
Toleranzangaben versehene Dokumente 
möglich, die für die automatische Abbil-
dung/Prüfung der TMA nicht geeignet sind.

– Einstiegskosten: Auf Bankenseite ergibt 
sich ferner ein spezifischer Aufwand für die 
Herstellung der Befähigung zur Nutzung 
von BPOs in Form von intern zu erfüllen-
den Voraussetzungen sowie der Lizenz-
gebühr für die Nutzung der TMA.

Sowohl traditionelle Akkreditiv- als auch 
neue BPO-Konstruktionen gewähren den 
Beteiligten die Reduzierung beziehungs-
weise Verlagerung der transaktionsspezi-
fischen Risiken. Dafür werden die Risiko-
käufer in bestimmter Form entgolten. 
 Erscheinen diese (Transaktions-)Kosten zu 
hoch, ist auch im Außenhandel ein Verkauf 
auf offene Rechnung denkbar. Letztlich 
hängt es von den Beteiligten, genauer: ih-
rem Wissen und ihren Rendite-/Risiko-Prä-
ferenzen, ab, wie zwischen den Alternati-
ven abzuwägen ist. 

Einzelfallentscheidung

Im Vergleich zum klassischen Akkreditiv 
bietet die BPO automatisierungsbedingte 
Abwicklungsvorteile bei wiederholten 
Handelsbeziehungen mit standardisierten 
und wiederkehrenden Spezifikationen. Bei 
individuellen beziehungsweise einmaligen 

die Postlaufzeit entfällt. Für den Exporteur 
bedeutet dies einen früheren Zahlungsein-
gang und somit eine verbesserte Risiko- 
und Liquiditätssituation.

Diese Schnelligkeit spricht auch aus Sicht 
eines Importeurs zugunsten der BPO, da er 
die Dokumente eher erhält und somit frü-
her über diese oder über die Waren ver-
fügen kann. Zusätzlich bietet die Bank 
 Payment Obligation eine flexiblere Steue-
rung der Risikokosten, da das Risiko erst mit 
Upload des BPO-Segments auf die Bank 
übertragen wird. Aus Sicht der beteiligten 
Banken weist die objektive Datenprüfung 
geringere operationelle Risiken auf, da Feh-
ler durch eine Systemprüfung ausgeschlos-
sen werden können.32)

Den vorgenannten Vorteilen stehen bis dato 
folgende Nachteile gegenüber, die für tra-
ditionelle Akkreditivlösungen sprechen:33)

– Unsicherheit: Die Prozesse, Strukturen 
und Regeln des Marktes für Akkreditive 
haben sich seit Langem entwickelt, sodass 
die Akteure über reichhaltige Erfahrungen 
verfügen und weniger Unsicherheit als bei 
einer BPO verspüren. 

– Variabilität: Weiterhin bietet das Ak-
kreditiv bestimmte Einsatzmöglichkeiten 
(zum Beispiel back-to-back Akkreditive), 
für welche aktuell keine analoge BPO- 
Lösung existiert.

– Risikoreduktion: Die Akkreditivkonstruk-
tion ermöglicht aufgrund der direkten 
 Dokumentenprüfung eine bessere Risiko-
steuerung als die BPO, in deren Rahmen 
lediglich elektronische Daten gesendet 

Abbildung 5: Finanzierung im Rahmen einer BPO
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Handelsbeziehungen oder Produkten ver-
liert sich dieser Vorteil jedoch durch den 
Aufwand der Erstellung eines Datenstan-
dards, welcher alle erforderlichen Informa-
tionen enthält. Auch ist eine Abbildung 
von Toleranzen bei den Daten schwierig. 
Für diese Szenarien wird das Akkreditiv 
folglich seine Bedeutung behalten. 

Aufgrund ihrer Transaktionskostenvorteile 
können BPOs wiederum bereits bei kleine-
ren Handelsvolumina eingesetzt werden 
und bieten daher eine Möglichkeit zur 
 Risikoabsicherung und Finanzierung von 
 Außenhandelsgeschäften, welche bisher 
mangels der Wirtschaftlichkeit von Akkre-
ditiven nur per offene Rechnung abge-
wickelt werden konnten – und in der Folge 
bisweilen unterblieben, weil die inhärenten 
Risiken den potenziellen Beteiligten zu 
hoch erschienen. 

Insoweit ist die Konkurrenz zwischen Ak-
kreditiven und BPOs begrenzt, ein Neben-
einander erscheint wahrscheinlicher als 
eine Verdrängung,34) wie auch Abbildung 6 
veranschaulicht.

Marktprozesse fördern

Da die BPO noch ein vergleichsweise jun-
ges Zahlungsinstrument darstellt, sind 
weitere Veränderungen nötig, um sie als 
Handlungsoption für die Marktteilnehmer 
im grenzüberschreitenden Geschäft zu 
etablieren. Auf dem BPO-Markt selbst ge-
hört dazu vor allem eine höhere Zahl von 
Banken in möglichst allen Regionen der 
Welt, die über das nötige Wissen, Wollen 
und Können zur Abwicklung von BPOs ver-
fügen. Die künftige Relevanz von BPOs 
hängt darüber hinaus von Entwicklungs-
prozessen auf anderen Märkten ab. 

Aktuell zeigt dies deutlich die Diskussion 
um sogenannte Supply-Chain-Finance-
Konzepte, für die sich BPO gut zu eignen 

scheinen.35) Darüber hinaus könnte der 
BPO-Markt von einer Weiterentwicklung 
der Marktregeln profitieren, die den bisher 
unregulierten Datenverkehr zwischen Un-
ternehmen und Banken umfasst36), um ope-
rationellen Risiken in Gestalt von Daten-
fälschungen und Betrug vorzubeugen. Im 
Idealfall sollte eine Verknüpfung mit dem 
jeweiligen ERP-System37) der Unternehmen 
hergestellt werden, um Daten direkt hieraus 
an die Banken leiten zu können. 

Aus Sicht des Exporteurs wäre zudem eine 
genauere Regelung seines Zahlungsan-
spruches gegenüber der Exportbank sinn-
voll, um Schäden aus Zahlungsausfällen 
aus einer Insolvenz der Bank vorzubeu-
gen.38) Auch für die Marktregeln zu BPO 
gilt es daher, zukünftig das richtige Maß 
zu finden, mit dessen Hilfe die Marktpro-
zesse noch angereizt und nicht unnötig 
behindert werden – andernfalls würde eine 
Überreglementierung auch auf diesem 
Segment des Finanzmarktes zu konter-
karierenden Nebenwirkungen führen.
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